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Zuschüsse mit entsprechendem eigenanteil (sog. „Matching Grants“) bieten Geldmittel, um von Lions entwickelte Hilfsprojekte, die 
weltweit auf wichtige und vielfältige humanitäre und soziale bedürfnisse eingehen, durchzuführen oder auszuweiten. bei dieser art von 
Projekten wird die Finanzierung des ausrüstungs- und infrastrukturbedarfs priorisiert. alle Zuschussanträge sollten humanitärer natur 
sein und im einklang mit der Mission von LCiF stehen: „unterstützung 
des engagements von Lions Clubs und ihren Partnern, lokalen und 
globalen Gemeinschaften zu helfen, Hoffnung zu schenken und 
durch humanitäre Hilfsprojekte und Zuschüsse Menschenleben zu 
verbessern.“ 

Humanitäre Hilfsprojekte sind gemeinnütziger natur und decken 
wichtige gesundheitliche und humanitäre bedürfnisse, die von 
regierungen und anderen Finanzquellen nicht ausreichend  
berücksichtigt werden. 

„MatCHinG Grant“-Kriterien 
und -bestiMMunGen

Einige Projektbeispiele sind u. a.: 

•	Projekte	zur	Verbesserung	der	Lebensumstände	von	Jugendlichen	in	
entwicklungsländern, u. a. in schulen, Waisenhäusern und Zentren 
für straßenkinder 

•	Projekte	zur	Verbesserung	der	Lebensumstände	behinderter	 
Menschen, u. a. körperliche rehabilitation und bereitstellung  
von	Einrichtungen	und	Ausrüstung,	die	auf	die	spezifischen	 
bildungs- und berufsausbildungbedürfnisse behinderter  
Menschen eingehen sollen

•	Projekte,	die	den	Zugang	zu	und	die	Bereitstellung	medizinischer	 
Versorgung	für	Gemeinschaften	stärken	und	verbessern,	u.	a.	die	 
erweiterung und ausstattung wohltätiger oder gemeinnütziger  
medizinischer einrichtungen 

•	Projekte,	die	auf	die	Bedürfnisse	gefährdeter	und	schutzbedürftiger	
bevölkerungsgruppen vor ort eingehen,  
z.	B.	den	Ausbau	von	Pflegeheimen,	Hospizen,	Seniorenheimen,	 
Lebensmittelbanken, trinkwasser- und sanitäranlagen in  
entwicklungsländern 

•	Projekte	zur	Unterstützung	des	langfristigen	Wiederaufbaus	 
wichtiger öffentlicher und kommunaler anlagen, die durch  
naturkatastrophen beschädigt oder zerstört wurden, nachdem alle 
anderen LCiF-Finanzmittel (wie z. b. Großkatastrophenzuschüsse 
und zweckbestimmte Katastrophenzuschüsse) vollständig  
aufgebraucht sind 

3	Gehen auf ein wichtiges humanitäres bedürfnis ein

3	unterstützen bemühungen, die für einen distrikt  
 allein zu umfangreich sind

3	bieten langfristigen nutzen

3	Helfen einer großen bevölkerung oder region

3	umfassen die praktische Mithilfe von  
 Lionsmitgliedern

3	benennen die eng mit dem Projekt verbundenen  
 Lions 

3	bringen wesentliche Geldmittel von örtlichen  
 Lions Clubs auf

3	Verbessern	die	Lebensqualität	gefährdeter	und	 
 schutzbedürftiger bevölkerungsgruppen 

3	stellen die Präsenz der Lions in der Gemeinde  
 oder region heraus 

Förderfähige Projekte:

MISSIONSERKLÄRUNG UND FINANZIERUNGSPRIORITÄTEN



FINANZIERUNG UND UNTERSTÜTZUNGSEBENEN

„Matching Grants“ werden pro Projekt in Höhe von 
10.000 bis 100.000 usd bereitgestellt, wobei ein 
entsprechender eigenanteil erforderlich ist. anträge  
aus entwicklungsländern kommen für bis zu 75 Prozent 
des Gesamtprojektbudgets in Frage. anträge aus  
industrieländern kommen für bis zu 50 Prozent des 
Gesamtprojektbudgets in Frage (siehe bestimmung  
5 der „Matching Grant“-Kriterien).

EINREICHUNGSFRISTEN

der LCiF-treuhändervorstand überprüft alle in Frage 
kommenden „Matching Grant“-anträge dreimal im  
Jahr.	Die	Anträge	müssen	mindestens	90	Tage	vor	 
der	geplanten	Vorstandstagung	eingehen	und	alle	
Zuschusskriterien erfüllen, um in erwägung gezogen  
zu werden. Gehen sie bitte zu www.lcif.org, um sich  
die einsendeschlüsse für Zuschussanträge anzusehen.

Nicht förderfähige Projekte:

7 anträge auf Zuschüsse unter 10.000 usd oder über 
100.000 usd

7 „startup-einrichtungen“, u. a. neue medizinische Zentren 

7 unterstützung von einzelpersonen

7 situationen, in denen die Finanzierung eher durch die 
regierung oder andere institutionen erfolgen sollte

7 Betriebs-	und/oder	Verwaltungskosten
7 Zuschüsse, die zur Zurückzahlung von darlehen oder  

zur einrichtung von reservefonds gedacht sind, u. a.  
stiftungsfonds

7 Projekte	zur	„Verschönerung	der	Gemeinde“:	Parkanlagen,	
schwimmbäder, spielplätze, Monumente, Gedenkstätten, 
Gärten und sportplätze 

7 einzelne Clubprojekte (Zuschüsse müssen mindestens 
zwei Clubs involvieren)

7 Wissenschaftliche Forschung

7 Wohnungsbau

7 Kauf von Land und Gebäuden

7 tagungseinrichtungen und Clubhäuser für Lions Clubs 

7 Gehälter, stipendien oder Honorare

7 Gemeindezentren/Mehrzweck-einrichtungen

7 Projekte, die die identität und Mitwirkung der Lions nicht 
aufzeigen 

7 Verbrauchsmaterialien	und	Versandkosten
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Häufig gestellte fragen

1. Wer kann „Matching Grants“ beantragen?

Lions-distrikte und -Multidistrikte können „Matching Grants“ beantragen.

2. Würde sich ein bereits begonnenes oder abgeschlossenes Projekt 
für die Erwägung einer Bezuschussung qualifizieren?

„Matching Grants“ sind nur für Projekte erhältlich, die in keiner Form  
bereits begonnen haben. Falls das Projekt, für das bei LCi ein Zuschuss 
beantragt wurde, bereits begonnen hat oder abgeschlossen ist, kommt der 
antrag nicht in Frage. Zuschüsse werden nicht als Kostenrückerstattung 
erwogen. bei der einreichung von „Matching Grant“-anträgen ist es  
wichtig, die start- und abschlusstermine des Projekts in erwägung zu 
ziehen,	sowie	die	Zeit,	zu	der	eine	der	drei	Mal	pro	Jahr	stattfindenden	 
tagungen des treuhändervostands, 

3. Was ist eine Proforma-Rechnung?

eine Proforma-rechnung ist ein dokument mit einem Kostenvoranschlag 
oder Preisangebot, der/das vom Hersteller oder Zulieferer, von dem die 
Ausrüstung	gekauft	bzw.	von	der	Baufirma,	von	der	die	Arbeiten	 
durchgeführt werden sollen, eingeholt werden muss. diese dokumente 
werden für die einreichung des antrags vorausgesetzt.

4. Wie viele Clubs müssen das „Matching Grant“-Projekt durch örtlich 
aufgebrachte Mittel mitfinanzieren?

Mindestens	zwei	Clubs	müssen	einen	wesentlichen	finanziellen	Beitrag	
zum Projekt leisten, indem sie Geldmittel für ihren erforderlichen eigenanteil 
sichern und/oder vor ort aufbringen. im idealfall sind noch viel mehr Clubs 
an der entwicklung und durchführung des Zuschussprojekts beteiligt. 

5. Können sich Sachspenden als örtlich aufgebrachter Eigenanteil 
qualifizieren?

Vom	antragstellenden	Distrikt	oder	Multidistrikt	wird	gefordert,	dass	er	
seinen eigenanteil örtlich in Form von bargeld aufbringt. obwohl  
sachspenden geschätzt werden, können sie dem von Lions örtlich  
aufzubringenden eigenanteil nicht angerechnet werden. des Weiteren kann 
auch die von Lions ehrenamtlich in das Projekt investierte Zeit nicht in 
einen bargeldwert umgewandelt werden. bei dem örtlich aufgebrachten 
eigenanteil muss es sich um Gelder handeln, die speziell für das Projekt, 
das	LCIF	finanzieren	soll,	beschafft	wurden.	

6. Gibt es für den Zuschuss einen Mindest- oder Höchstbetrag?

der im rahmen des Zuschusses gewährte Mindestbetrag ist 10.000 usd 
und der Höchstbetrag 100.000 usd. ein entwicklungsland kann 75 Prozent 
der Gesamtprojektkosten (nicht mehr als 100.000 usd) beantragen, und 
industrieländer können 50 Prozent der Gesamtprojektkosten (nicht mehr 
als 100.000 usd) beantragen.

7. Wie viele Zuschüsse mit entsprechendem Eigenanteil kann ein  
Distrikt oder Multidistrikt gleichzeitig beantragen?

ein distrikt/Multidistrikt kann gleichzeitig zwei dieser Zuschüsse in  
bearbeitung haben. d. h. entweder genehmigt oder im noch in der  
Überprüfungsphase. nachdem ein genehmigter Zuschuss durch  
einreichung eines zufriedenstellenden abschlussberichts abgeschlossen 
ist, kann ein neuer antrag eingereicht werden. 

8. Was sind die Einsendefristen für Anträge?

anträge können auf einer der tagungen des LCiF-treuhändervorstands, 
die	dreimal	jährlich	im	August,	Januar	und	Mai	stattfinden,	in	Erwägung	
gezogen	werden.	Anträge	müssen	mindestens	90	Tage	vor	dem	Datum	
der	Vorstandstagung	bei	LCIF	eingehen.	Die	jeweiligen	Einsendefristen	für	
Anträge	finden	Sie	auf	der	LCIF-Website.	Es	wird	empfohlen,	den	Antrag	

möglichst frühzeitig vor der Frist einzureichen. unvollständige anträge 
oder anträge, die weitere Zeit zur Klärung von details benötigen, können 
eventuell	vertagt	und	auf	einer	späteren	Vorstandstagung	geprüft	werden.	

9. Was ist das Verfahren nach Einreichen des Antrags bei LCIF?

LCiF bestätigt den erhalt schriftlich oder per e-Mail. in dieser Mitteilung 
von LCiF wird das empfangsdatum bestätigt, der/die regionale LCiF-
Programmspezialist/in	genannt,	der/die	für	die	vorläufige	Überprüfung	
(um	die	Zuschussqualifikation	zu	ermitteln)	zuständig	ist,	und	dem	Antrag	
eine tracking-nummer zugewiesen. der/die spezialist/in wird sich mit 
etwaigen Fragen an den distrikt oder Multidistrikt wenden, um die Ziele 
und Zielsetzungen des Projekts klarzustellen. es könnte nur wenige oder 
mehrere Fragen geben, wenn der/die spezialistin den antrag und das 
Projekt	auf	Qualifikation	überprüft.	

in einigen Fällen werden Lionsmitglieder u. u. gebeten, den antrag zu 
überarbeiten, damit er den Zuschusskriterien genauer entspricht. den 
Lions wird eventuell eine Frist gegeben, bis zu der Fragen zu beantworten 
sind. ausschließlich vollständige und für einen Zuschuss in Frage  
kommende anträge können zur Überprüfung an den treuhändervorstand 
weitergeleitet werden. 

10. Was wären mögliche Entscheidungen des Vorstands?

Der	Vorstand	kann	einen	Zuschuss	(zum	vollem	oder	einem	reduzierten	
betrag) genehmigen, einen Zuschuss vertagen (aufgrund zusätzlich  
erforderlicher informationen oder Änderungen) oder den Zuschussantrag 
ablehnen. ein vertagter Zuschuss ist weder genehmigt noch abgelehnt, 
da zusätzliche informationen notwendig sind, bevor eine entscheidung 
getroffen werden kann.

11. Wie lange dauert es nach Genehmigung des Zuschusses, bis  
die Geldmittel erhältlich sind?

Zuschussgenehmigungen	sind	häufig	mit	Bedingungen	verbunden.	Die	
Hauptbedingungen für „Matching Grants“ sind u. a.: 1) bestätigung,  
dass der erforderliche örtliche eigenanteil aufgebracht wurde und  
2) rücksendung der unterschriebenen Zuschusseinverständniserklärung. 
Andere	Zuschussbedingungen	können	nach	Ermessen	des	Vorstands	
auferlegt werden. LCiF zahlt die Zuschussgelder erst aus, wenn alle 
Zuschussbedingungen vollständig erfüllt sind. Lions haben ab Genehmi-
gungsdatum 6 Monate Zeit, um den erforderlichen eigenteil von örtlicher 
seite aufzubringen. 

12. Wer ist für die Verwaltung der bewilligten Zuschussgelder  
verantwortlich?

der distrikt oder Multidistrikt, dem der Zuschuss gewährt wird, ist für 
diesen verantwortlich, und der zum Zeitpunkt der Zuschussgenehmigung 
amtierende distrikt-Governor (bei einem Zuschuss auf distriktebene) 
oder Governorratsvorsitzende (bei einem Zuschuss auf Multidistriktebene) 
gilt als Zuschussverwalter. der Zuschussverwalter ist dafür verantwortlich 
sicherzustellen, dass die Zuschussgelder ordnungsgemäß für den vom 
Vorstand	genehmigten	Zweck	verwendet	werden.	Der	Zuschussverwalter	
ist auch dafür zuständig sicherzustellen, dass LCiF nach abschluss des 
Projekts einen vollständigen und termingerechten bericht erhält.
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MatCHing grant-Kriterien

1. Zuschüsse werden für Projekte in erwägung gezogen, die die  
finanziellen	Mittel	und	die	Beldmittelbeschaffungsmöglichkeiten	 
des antragstellenden Lions-distrikts und der teilnehmenden Clubs 
übersteigen. Mindestens zwei Clubs	müssen	an	der	finanziellen	
unterstützung des Projekts beteiligt sein. 

2. Projekte müssen vielen Menschen und idealerweise einer gesamten 
Gemeinschaft zugutekommen, um den karitativen Wirkungsbereich 
der Zuschüsse von LCiF zu maximieren. darüber hinaus wird den 
Projekten, die auf die bedürftigsten Gruppen der Gesellschaft 
eingehen	und	finanziellen	Bedarf	aufzeigen,	Priorität	eingeräumt.

3. Zuschüsse können nicht für Projekte beantragt werden, die die  
Gemeinschaft verbessern, wie z.b. den bau von büchereien,  
Gemeindezentren, schwimmbädern, sportplätzen und Parkanlagen. 
Zuschüsse werden in der regel nicht für renovierungen aufgrund 
neuer regierungsbestimmungen gewährt.

4. Projekte, für die LCiF-bezuschussung ersucht wird, müssen eine 
solide Lions-identität haben und Lionsmitglieder vor ort  
fortwährend einbeziehen. Projekten, bei denen sich Lionsmitglieder 
ehrenamtlich betätigen, eine erfolgsbilanz vorheriger unterstützung 
aufweisen können und eine eindeutig erkennbare rolle bei der  
unterstützung der Projektleitung und/oder der beteiligten institution 
spielen, wird Priorität eingeräumt.

5. neben der beteiligung von Lions am Projekt und der Herausstellung 
ihrer damit verbundenen identität müssen der antragstellende 
Lions-Distrikt	und	die	teilnehmenden	Clubs	eine	signifikante	 
finanzielle	Zusage	für	das	Projekt	machen.	Bei	dem	von	den	 
beteiligten Clubs örtlich aufgebrachten eigenanteil handelt es sich 
u. u. nicht um gleichhohe beträge, sie müssen jedoch vergleichbar 
sein, um nachzuweisen, dass das Projekt nicht hauptsächlich von 
einem einzelnen Club bezuschusst wird. Mindestens die Hälfte des 
örtlich aufgebrachten eigenanteils muss von den Lions, die den 
Zuschussantrag einreichen, gesichert und/oder beschafft werden. 
(Hinweis: Projekte mit der finanziellen Unterstützung von nur 
einem Lions Club sind nicht zuschussberechtigt.)

6. die Finanzierung in gleicher Höhe von örtlicher seite muss in Form 
von Geldspenden erfolgen. Geeignete sachspenden, z. b. Land, 
Humanressourcen oder Materialien, werden den antrag stärken 
und sollten im rahmen der Projektbeschreibung hervorgehoben 
werden, sie können den als entsprechenden eigenanteil zum LCiF-
Zuschuss beigesteuerten Mitteln jedoch nicht angerechnet werden. 
des Weiteren muss der örtlich aufgebrachte eigenanteil vorhandenes 
oder zugesagtes bargeld für das derzeit vorgeschlagene Projekt 
repräsentieren.

7. Zuschüsse dürfen nicht auf kontinuierlicher basis für ein einzel- 
projekt gewährt werden.* Projekte bzw. institutionen, die einen 
„Matching Grant“ erhalten, müssen nach einreichung des  
endgültigen	Zuschussberichts	ein	Jahr	lang	warten,	bevor	sie	 
einen neuen Zuschuss beantragen können, vorausgesetzt, es  
wurden die Zielsetzungen des zuvor für dasselbe Projekt  
gewährten Zuschusses erfüllt. 

 *Eine Ausnahme zu dieser Anforderung bilden groß angelegte Projekte, 
die mehrere Distrikte umfassen. In solchen Fällen kann jeder  
teilnehmende Distrikt einen Zuschussantrag für bestimmte separate 
Teile des Gesamtprojekts einreichen. Diese Mehrfachanträge  

werden einzeln geprüft, wobei jeweils maximal drei Zuschussanträge 
für ein einzelnes Projekt berücksichtigt werden. Jeder Antragsteller 
muss eine signifikante und historische Beziehung zu dem Projekt 
des Nutznießers nachweisen.

8. Zuschüsse für betriebskosten können teil des Projektbudgets und 
des Zuschussantrags sein, doch nur, wenn solche Geldmittel zum 
Start	oder	zur	signifikanten	Ausweitung	der	Hilfeleistungen	der	 
organisation des antragstellers genutzt werden. der antragsteller 
muss nachweisen, wie solche betriebskosten nach ausgabe der 
LCiF-Geldmittel bestritten werden.

9.		 Auch	wenn	viele	Projekte	im	Bereich	des	Gesundheitswesens	in	
erwägung gezogen werden können, dürfen Geldmittel nicht für den 
bau neuer Krankenhäuser/Kliniken, die nur von einigen Lions Clubs 
gesponsert werden, beantragt werden. stattdessen wird Projekten, 
die bestehende Kliniken/Krankenhäuser erneuern oder erweitern, 
Priorität eingeräumt. daher werden Zuschüsse für den bau neuer 
Lions-Krankenhäuser/Kliniken nur aus folgenden Gründen berück-
sichtigt: 1.) für Gesundheitseinrichtungen auf distriktebene, die 
mehrere Clubs beteiligen und/oder 2.) für den anbau/ausbau 
bestehender Lions-Krankenhäuser/Kliniken mit nachgewiesenem 
erfolg. darüber hinaus werden Zuschussanträge auf unterstützung 
für Gesundheitseinrichtungen nur für gemeinnützige oder öffentliche 
institutionen mit nachgewiesenem engagement für arme und nicht 
versicherte Menschen in erwägung gezogen. Für augenkliniken in 
entwicklungsländern müssen sich distrikte bzw. Multidistrikte an 
das sightFirst-Programm von LCiF wenden, das eigene Kriterien 
und eine technische infrastruktur hat, um die entwicklung, Prüfung 
und erwägung solcher Projekte zu unterstützen.

10. bei LCiF eingereichte Zuschussanträge müssen eine einzelne 
organisation, einheit, ein einzelnes Programm oder eine einzelne 
Gruppe	als	Begünstigten	des	Zuschussprojekts	identifizieren.	
anträge für Projekte, die unterstützung für mehrere begünstigte 
organisationen vorsehen, sind nicht zulässig.

11. Zuschüsse mit entsprechendem eigenanteil („Matching Grants“) 
sind nicht für Projekte erhältlich, für die andere LCiF-Zuschuss-
programme eher in Frage kommen. informationen zu anderen 
Foundation-Programmen	finden	Sie	unter	www.lcif.org	oder	 
kontaktieren sie LCiF.

12. bezuschusste Projekte müssen durch entsprechende anerken-
nung, beschilderung und Pr-aktivitäten eindeutig als von LCiF  
ermöglicht gekennzeichnet werden. LCiF wird bei bewilligung 
eines Zuschusses genaue informationen bezüglich einer solchen 
Anerkennung	zur	Verfügung	stellen.	Für	den	Fall,	dass	LCIF	mit	 
anderen	Partnern	bestimmte	Projekte	und	Initiativen	finanziert,	
kann der Zuwendungsempfänger gebeten werden, zusätzliche  
anerkennung zu leisten. endgültige Zuschussberichte müssen  
eine anerkennungsbestätigung enthalten.

13. die beurteilung jedes Zuschussantrags erfolgt ausschließlich  
aufgrund seiner eigenleistung und des ausmaßes, in dem er den 
Kriterien und humanitären bezuschussungsprioritäten von LCiF,  
die vom treuhändervorstand festgelegt werden, entspricht.
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1. Zuschussantragsteller müssen ihre Projektvorschläge mit dem voll-
ständig ausgefüllten „Matching Grant“-antragsformular LCiF-27  
einreichen. das Projektbudget muss alle Projekt-einnahmequellen  
und ausgaben einzeln angeben; die Projekteinnahmen müssen den  
Ausgaben	entsprechen.	Unvollständige	Anträge	oder	Vorschläge,	die	in	
einem anderen Format eingereicht werden, kommen nicht in Frage.

2. Zuschussanträge können von jedem Lions-distrikt (einzel-, sub-  
oder	Multidistrikt)	eingereicht	werden.	Von	Einzel-	oder	Unterdistrikten	 
eingereichte anträge müssen vom amtierenden distrikt-Governor  
unterschrieben und durch beschlussfassung des distriktkabinetts und 
anschließende benachrichtigung des/der Governorratsvorsitzenden 
bestätigt werden. Multidistriktanträge müssen vom Governorratsvor-
sitzenden unterschrieben und durch beschlussfassung des Governorrats 
bestätigt werden. das Protokoll der entsprechenden Kabinetts- oder 
Governorratssitzung, auf welcher der antrag bestätigt wurde, muss mit 
eingereicht werden.

3. Wenn ein „Matching Grant“-Projekt in einem Land außerhalb des  
antragstellenden	Distrikts	stattfindet,	muss	das	Projekt	die	Bestätigung	
und vorzugsweise die aktive beteiligung der Lions aus dem lokalen 
Lions-distrikt aufweisen. in Ländern, in denen es Clubs, jedoch keine 
distriktstruktur gibt, müssen die lokalen Clubs, die dem Projekt und  
seinem Zweck am nächsten stehen, das Projekt befürworten. in allen 
Fällen müssen LCiF zusätzliche informationen zur rolle der lokalen 
Lions bei dem Projekt mitgeteilt werden. in Ländern, in denen es  
gegenwärtig keine Clubs gibt, muss der antragstellende Lions-distrikt 
die Fähigkeit, das Projekt entsprechend zu überwachen, zu evaluieren 
und darüber zu berichten, nachweisen können.

4. Die Höchstsumme, die als Zuschuss beantragt werden kann,  
beträgt 100.000 US-Dollar, die Mindestsumme 10.000 US-Dollar. 
Wenn der antrag bewilligt wird, können die Zuschussgelder erst  
dann ausgezahlt werden, wenn der erforderliche eigenanteil gemäß  
bewilligtem Projektbudget vor ort aufgebracht wurde.

5. Zuschüsse können nur für bis zu 50 Prozent des Projektbudgets für 
entwickelte Länder beantragt werden. Für entwicklungsländer können 
bis zu 75 Prozent Zuschüsse beantragt werden. die bestimmungen für 
den Mindestspendenanteil sind für den antragstellenden distrikt bzw. 
Multidistrikt festgelegt. (HINWEIS: Die Höchstsumme für Zuschüsse 
beträgt 100.000 USD.)

6. ein distrikt darf nur zwei gleichzeitig laufende „Matching Grants“-
Zuschussanträge und/oder genehmigte Zuschüsse haben. Für 
distrikte, die aus mehreren Ländern bestehen, kann jedes dieser 
Länder zwei laufende anträge oder Projekte haben. Wenn LCiF einen 
zweiten Zuschussantrag für einen distrikt oder ein Land prüft, wird der 
Fortschritt, der bei dem laufenden, von LCiF bezuschussten Projekt 
gemacht wurde, mit berücksichtigt. 

7. „Matching Grants“ sind für Projekte gedacht, die sich im frühen  
Entwicklungs-(Planungs-)Stadium	befinden.	Das	Projekt,	für	das	 
Finanzierung bei LCiF beantragt wird, sollte noch nicht begonnen 
haben. dies bezieht sich auf ausstattung, die entweder teilweise  
gesichert ist oder durch ein darlehen, durch Finanzierung oder durch 
Anzahlungen	vor	der	offiziellen	Entscheidung	des	Treuhändervorstands	
erworben wurde. des Weiteren werden auch abgeschlossene Projekte 
nicht bezuschusst und Zuschüsse dürfen auch nicht zur abzahlung  
von	Darlehen,	zur	Bildung	finanzieller	Reserven	oder	zur	Rückerstattung	
von Projektausgaben, die vor der Zuschussbewilligung entstanden sind, 
verwendet werden. Projekte, die die bezuschussung als rückerstattung 
beantragen, sind nicht zuschussberechtigt.

8. Lions und/oder ihre Familien dürfen an Projekten, die LCiF-unterstützung 
erhalten, kein direktes persönliches interesse haben oder dadurch  
berufliche	oder	persönliche	Vorteile	erhalten.

9.	 Bewilligte	Zuschüsse	werden	dem	jeweiligen	Lions-Distrikt	(Einzel-,	
unter- oder Multidistrikt) ausgezahlt. der zum Zeitpunkt der 
Zuschussbewilligung amtierende distrikt-Governor oder Multidistrikt-
Governorratsvorsitzende muss für die gesamte Projektdauer als 
Zuschussverwalter	fungieren.	Es	ist	seine/ihre	Verantwortung,	die	

Gelder des LCiF-Zuschusses für das Projekt auszuzahlen und  
ausgaben zu belegen. Wenn ein Projekt in ein neues Geschäftsjahr 
übergeht, muss der Zuschussverwalter dem amtierenden distriktkabinett 
bzw. dem Multidistrikt-Governorrat Kopien der bei LCiF eingereichten 
Fortschrittsberichte	und	endgültigen	Projektberichte	zur	Verfügung	 
stellen. LCiF behält sich das recht vor, Zuschussverwalter bei bedarf 
zu ersetzen.

10. Zuschussempfänger sind für die einreichung eines ausführlichen  
berichts verantwortlich, der die Projektresultate und die exakte  
Verwendung	der	LCIF-Gelder	nach	Abschluss	des	Projekts	im	Detail	
aufführt (berichtsformulare werden mit dem Zuschussbewilligungss- 
chreiben zugestellt). distrikte oder Multidistrikte, die keinen solchen 
bericht für ein abgeschlossenes Projekt einreichen, kommen für keine 
weiteren Zuschüsse in Frage.

11.	Der	LCIF-Treuhändervorstand	tagt	dreimal	im	Jahr.	Diese	Tagungen	
finden	im	August,	Januar	und	Mai	statt.	Die	Einsendefristen	sind	auf	
www.lcif.org angegeben oder können direkt bei LCiF erfragt werden. 
Vollständig	ausgefüllte	Zuschussanträge	müssen	mindestens	90	 
tage vor einer tagung des LCiF-treuhändervorstands bei LCiF  
eingegangen sein, um auf dieser tagung berücksichtigt zu werden.  
Da	häufig	zusätzliche	Informationen	erbeten	werden,	wird	empfohlen,	
den antrag möglichst frühzeitig vor der Frist einzureichen. HINWEIS:  
Unvollständige Anträge oder Anträge, die weitere Zeit zur Klärung 
von Details benötigen, können eventuell vertagt und auf einer 
späteren Vorstandstagung geprüft werden 

12. Zuvor zurückgezogene oder abgelehnte anträge können nur dann erneut 
eingereicht werden, wenn sie entsprechend abgeändert worden sind, um 
auf die Gründe der ablehnung/Zurückziehung einzugehen. 

13. anträge von antragstellern, die Korrespondenz von LCiF bezüglich 
ihres antrags nicht innerhalb von 120 tagen beantworten, gelten als 
zurückgezogen. eventuell ist eine neueinreichung erforderlich.

14. die antragsteller haben ab dem datum der antragsbewilligung sechs 
Monate Zeit, ihren lokalen eigenanteil aufzubringen und zu sichern. 
Hinweis: LCIF zahlt die Zuschussgelder erst dann aus, wenn der 
Eigenanteil örtlich aufgebracht wurde und diese Geldmittel für  
die Durchführung des Projekts zur Verfügung stehen.

 bewilligte bezuschusste Projekte müssen in einem angemessenen 
Zeitrahmen,	jedoch	spätestens	innerhalb	von	zwei	Jahren	nach	dem	
datum der Zuschussgewährung, durchgeführt und abgeschlossen 
sein. Fristverlängerungen werden im einzelfall entschieden.

 LCiF behält sich das recht vor, Zuschüsse, die entweder nicht zum 
einsatz kommen oder in einem zweijährigen Zeitrahmen nicht  
genügend Fortschritte aufweisen, zu widerrufen. alle ausgezahlten 
Zuschussgelder, die nicht ausreichend dokumentiert sind, müssen  
an LCiF zurückgezahlt werden, falls der Zuschuss widerrufen wird.

15. LCiF erhebt keinerlei besitzanspruch und lehnt jegliche Haftung für  
Eigentum	oder	Geräte	ab,	die	mit	Geldmitteln	von	LCIF	finanziert	 
wurden.	Falls	die	Übertragung	oder	der	Verkauf	von	Eigentum	oder	
Geräten,	die	mit	einem	LCIF-Zuschuss	finanziert	wurden,	gewünscht	
wird, muss der empfänger LCiF dies mitteilen und mit den LCiF- 
Mitarbeitern die vorgesehenen nutznießer einer solchen Übertragung 
oder	eines	solchen	Verkaufs	besprechen.	Sofern	dies	nicht	durch	
schriftliche Genehmigung von LCiF ausdrücklich genehmigt wurde, 
dürfen jegliches eigentum oder Geräte, die durch einen LCiF- 
Zuschuss	finanziert	wurden,	ausschließlich	an	eine	geeignete	 
karitative organisation übertragen oder verkauft werden, die derartige 
sachanlagen oder Geräte weiterhin ausschließlich für kommunale  
karitative Zwecke in Übereinstimmung mit dem Zweck und den  
bestimmungen der ursprünglichen Zuschusseinverständniserklärung 
und den richtlinien von LCiF nutzen wird.

	 Darüber	hinaus	müssen	jegliche	aus	der	Übertragung	oder	dem	Verkauf	
derartigen eigentums oder derartiger Geräte stammenden Gelder  
ausschließlich für karitative Zwecke in der jeweiligen Gemeinde  
verwendet werden und dürfen keinem persönlichen Zweck einer  
Person oder nicht-karitativen organisation zugute kommen.

BestiMMungen fÜr „MatCHing grants“
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ANTRAG auf ZUSCHUSS MIT ENTSPRECHENDEN EIGENANTEIL („MATCHING GRANT“)

bitte lesen sie die „Matching Grants“-Zuschusskriterien und -bestimmungen durch, bevor sie diesen antrag ausfüllen. alle nachstehend 
angeforderten	Informationen	müssen	LCIF	zur	Verfügung	gestellt	werden,	damit	entschieden	werden	kann,	ob	eine	Finanzierung	in	Frage	
kommt.	Anträge	müssen	mindestens	90	Tage	vor	einer	geplanten	Tagung	des	LCIF-Treuhändervorstands	eingehen.	Diese	Tagungen	finden	
jährlich	im	August,	Januar	und	Mai	statt.	Die	jeweiligen	Einreichungsfristen	für	Anträge	finden	Sie	auf	der	Website	oder	kontaktieren	Sie	LCIF.	

der LCiF-treuhändervorstand und die zuständigen Mitarbeiter behalten sich das recht vor, nach bedarf weitere relevante informationen  
anzufordern.

LCiF wird den erhalt des antrags per e-Mail bestätigen. diese e-Mail wird eine auf ihren Zuschuss bezogene tracking-nummer enthalten, 
die sie beim Kommunizieren mit LCiF über ihren antrag angeben sollten. Für andere behörden formatierte anträge oder PowerPoint- 
Präsentationen, die für allgemeine spendenaktionen erstellt wurden, werden nicht akzeptiert. 

Fragen bezüglich der „Matching Grants“-Kriterien und des antragsverfahrens sollten an die LCiF-abteilung Humanitarian initiatives unter  
+1-630-203-3819	oder	an	LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org	gerichtet	werden.

datum:______________________________________________________________

Projektname/-titel:____________________________________________________

betrag der von LCiF angeforderten Mittel in usd:________________________ 

riCHtlinien

1. bezeichnung des bestehenden Problems und begründung für das Projekt. erläutern sie Folgendes:
a. die speziellen Probleme, für die Hilfe geleistet werden soll.
b. detaillierte Gründe und begründung für das Projekt
c. die zu erreichenen Ziele und Zielsetzungen.
d.	Geografisches	Gebiet	und	Gemeinschaften,	denen	geholfen	werden	soll,	u.	a.	sozioökonomische	Daten.
e.	Anzahl	der	Personen,	die	von	diesem	Projekt	auf	jährlicher	Basis	direkt	profitieren	werden

2. Projektstrategie und Handlungsplan. Folgende informationen/unterlagen sind bereitzustellen:
a. ein detaillierter Plan für dieses Projekts, der angibt, wie die Zielsetzungen erreicht werden können.
b. Wenn das Ziel darin besteht, durch erweiterung von Hilfeleistungen mehr bedürftige Menschen zu erreichen, geben sie bitte an,  

wie	viele	Menschen	bisher	profitiert	haben.	
c. Hintergrundinformationen und eine erläuterung der unterstützenden rolle aller anderen organisationen, die an diesem Projekt  

beteiligt sind; bitte eine absichtserklärung der organisation(en) beilegen, die ihre Mitwirkung bestätigt haben. 
d. Zeitrahmen für die umsetzung und den abschluss des Projekts, einschließlich wichtiger Meilensteine. 
e. Falls geplant ist, eine permanente bauliche struktur zu errichten, fügen sie bitte eine physische beschreibung der anlage und ihres 

inhalts mit folgenden angaben bei: abmessungen, architekturpläne, Fotos und Kostenvoranschlag der baukosten; legen sie auch 
dokumentation zum nachweis des Landbesitzes bei.

f.	 Falls	der	Kauf	von	Ausrüstungsgütern	und	ähnlichen	Artikeln	geplant	ist,	legen	Sie	bitte	eine	Beschreibung	des	Verwen- 
dungszwecks bei, einschließlich Produktbroschüren, Proforma-rechnungen und Kostenvoranschlägen von Lieferanten für alle  
artikel, die gekauft werden sollen.

3.	Erläutern	Sie,	wie	das	Projekt	in	künftigen	Jahren	aufrechterhalten	wird.	Beschreiben	Sie,	wer	für	die	Betriebs-,	Wartungs-	und	 
Verwaltungskosten	verantwortlich	sein	wird.	Reichen	Sie	einen	detaillierten	5-Jahres-Finanzplan	ein,	der	die	Betriebseinnahmen	 
und -ausgaben aufzeigt.

4. beschreiben sie, wie die Lions am vorgeschlagenen Projekt beteiligt sein werden. 
a.	Erläutern	Sie	die	Aufgaben	und	Verantwortungen	der	Lions.	Legen	Sie	relevante	Hintergrundinformationen	zur	Beteiligung	der	 

Lions bei.
b.	Entwerfen	Sie	Pläne	für	die	weitere	Projektmitarbeit	der	Lions,	nachdem	die	finanzielle	Hilfe	von	LCIF	ausläuft.	
c. Zeigen sie, wie dieses Projekt gekennzeichnet und als ein von Lions unterstütztes Projekt gefördert werden soll.
d. beschreiben sie Pläne zur anerkennung der unterstützung und Mitwirkung von LCiF. alle Werbematerialien und Medien  

bezüglich dieses Projekts sollten die unterstützung und beteiligung von LCiF und lokalen Lions anerkennen.

1. ABSCHNITT Projektbeschreibung, Ziele und Zielsetzungen
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Projektbudget

5. Legen sie für das gesamte Projekt ein detailliertes budget im folgenden Format bei: 
a. die einnahmen müssen den ausgaben entsprechen.
b. Geben sie an, welche Währung verwendet wird, sowie den Wechselkurs in us-dollar.
c. Geben sie in der spalte „einnahmen“ alle Finanzierungsquellen separat an, sowie den von jeder seite beigesteuerten betrag.
d. erklären sie den status jeder einnahmequelle als zugesagt, bereits eingezogen oder erwartet. Für zugesagte und erwartete  

Beträge	geben	Sie	bitte	das	Datum	an,	an	dem	die	Gelder	für	das	Projekt	zur	Verfügung	stehen	werden.
e. Geben sie in der spalte „ausgaben“ bitte sämtliche Kostenpunkte einzeln aufgliedert an.

Währungstyp:___________________________________

Wechselkurs in us-dollar:_______________________

6. Geben sie bitte die Kontaktinformationen aller Lions und nicht-Lions an, die in zukünftige Korrespondenz bezüglich dieses  
antrags einbezogen werden sollen. dies sollte gegenwärtige Lions-Führungskräfte, den Projektkoordinator sowie den derzeitigen 
LCiF-Multidistrikt-/-distriktkoordinator einschließen. Geben sie bitte für alle Personen einen namen, titel, eine Postanschrift, 
telefonnummer und e-Mail-adresse an. 

3. ABSCHNITT Wichtige Kontakte 

einnahmen ausgaben
Quelle Betrag Status Notizen

Beschreibung der  
Ausgaben

Betrag Erläuterung der Ausgaben

Lions 1

2

Partner 3

4

LCiF erwartet 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gesamtkosten $0,00 Gesamtkosten $0,00

2. ABSCHNITT
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1.		 Jedem	Zuschussantrag	ist	eine	Bestätigung	des	Kabinetts	oder	Governorrats	beizufügen.	Reichen	Sie	bitte	eine	Kopie	des	Protokolls	der	
Kabinettsitzung (einzel- oder unterdistrikt) oder der Governorratssitzung (Multidistrikt) ein, auf welcher der antrag bestätigt wurde. 

2.  Für einzel- und unterdistrikte muss lediglich der Distrikt-Governor den antrag unterschreiben (siehe Punkte 2 und 3 der bestimmungen). 

3.  Für Multidistrikte muss lediglich der/die Governorratsvorsitzende den antrag unterschreiben (siehe Punkte 2 und 3 der bestimmungen).

BESTÄTIGUNG DES DISTRIKT-GOVERNORS (ZUSCHUSSANTRÄGE AUF EINZEL- UND UNTERDISTRIKTEBENE)

ich bestätige hiermit, dass ich die LCiF „Matching Grant“-Kriterien und den Zuschussantrag durchgelesen habe. alle eingereichten informationen 
sind nach meinem besten Wissen richtig und der erklärte bedarf besteht in der angegebenen Weise. ich bestätige diesen antrag und werde als 
Zuschussverwalter	alles	in	meiner	Macht	Stehende	tun,	um	die	ordnungsgemäße	und	effiziente	Verwendung	der	gewährten	finanziellen	Mittel,	
die korrekte buchführung und regelmäßige berichterstattung an die Lions Clubs international zu gewährleisten

name des distrikt-Governors  distrikt-nummer

adresse

telefon  Fax 

e-Mail

unterschrift    datum

BEFÜRWORTUNG DES/DER GOVERNORRATSVORSITZENDEN (ZUSCHUSSANTRÄGE AUF MULTIDISTRIKTEBENE)

ich bestätige hiermit, dass ich die LCiF „Matching Grant“-Kriterien und den Zuschussantrag durchgelesen habe. alle eingereichten informationen 
sind nach meinem besten Wissen richtig und der erklärte bedarf besteht in der angegebenen Weise. ich bestätige diesen antrag und werde als 
Zuschussverwalter	alles	in	meiner	Macht	Stehende	tun,	um	die	ordnungsgemäße	und	effiziente	Verwendung	der	gewährten	finanziellen	Mittel,	
die korrekte buchführung und regelmäßige berichterstattung an die Lions Clubs international zu gewährleisten

name des/r Governorratsvorsitzenden   Multidistrikt-nummer

adresse

telefon  Fax 

e-Mail

unterschrift     datum

ABSCHNITT 4 Antragsbestätigung
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ANTRAGSCHECKLISTE 

nehmen sie sich vor der einreichung ihres „Matching Grant“-antrags bitte einen Moment Zeit, um diese Checkliste durchzusehen 
und sicherzustellen, dass ihr antrag vollständig ausgefüllt ist und an LCiF geschickt werden kann.

3 alle Fragen wurden ausführlich beantwortet.
3 das Protokoll der distriktkabinettssitzung (für anträge auf distriktebene) bzw. das Protokoll der Governorratssitzung (für anträge 

auf Multidistriktebene) liegt bei.
3 die unterzeichnete bestätigung des amtierenden distrikt-Governors (für anträge auf distriktebene) bzw. des/r amtierenden  

Md-Governorratsvorsitzenden (für anträge auf Multidistriktebene) liegt bei.
3 die erforderlichen begleitdokumente liegen ebenfalls bei:
•	 Architekturpläne,	Kostenvoranschläge	und	Nachweis	des	Landbesitzes	für	Bauprojekte	
•	 Broschüren	zu	Ausrüstungsgegenständen,	Proforma-Rechnungen	sowie	Preisangebote	von	Lieferanten	für	alle	Artikel,	die	für	

ausstattungsprojekte gekauft werden sollen.
•	 5-Jahres-Finanzplan,	der	die	künftigen	Projekteinnahmen	und	Betriebskosten	für	das	Projekt	aufzeigt	

3 sie haben vor der antragseinreichung bei LCiF eine Kopie vom gesamten antrag für ihre unterlagen behalten

ANTRAGSEINREICHUNG

anträge müssen direkt bei der LCiF-abteilung „Humanitarian Programs“ eingereicht werden. die antragseinreichung bei anderen 
abteilungen kann dazu führen, dass die einreichungsfrist verpasst und das antragsprüfungsverfahren verzögert wird. 

der ausgefüllte antrag und die entsprechenden erforderlichen unterlagen können bei LCiF entweder im Papierformat oder  
elektronisch eingereicht werden. elektronische einreichungen werden jedoch bevorzugt. schicken sie bitte nur eine Kopie. bei 
Übermittlung per Post sollte ein zuverlässiger Kurierdienst verwendet werden (z. b. dHL, Fedex uws.). auf diese Weise kann das 
dokument nachverfolgt werden, falls es unterwegs abhanden kommt.

Lions Clubs international Foundation
Humanitarian initiatives department
300 W. 22nd street
oak brook, iL 60523 – 8842
E-Mail:	LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org
Tel.:	++1-630-203-3819
Website: www.lcif.org
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